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Sicherheitspolitik

Die Artikel des Militärgesetzes
sind verfassungskonform auszulegen
Die Verfassungsmässigkeit der Weiterentwicklung der Armee
(WEA) wurde vom Bundesrat und Parlament eingehend geprüft
und bejaht. Der Entwurf zur Änderung des Militärgesetzes
(E-MG) wurde danach in den Gesamtabstimmungen mit wuchtigen
Mehrheiten angenommen; im Ständerat mit 38 ja zu 0 nein
bei 6 Enthaltungen; im Nationalrat mit 142 ja zu 7 nein bei 43
Enthaltungen.

Robert Wieser, Gerhard M.Saladin

Dr. jur. Markus Möhler und KKdt a D
Simon Küchler haben sich in der ASMZ
12/2015 kritisch gegenüber der WEA ge-
äussert. Nicht zum ersten Mal. Ihre Ar-
gumente sind bekannt. Sie können sich

nicht damit abfinden, dass die WEA vom
Bundesrat und Parlament als verfassungs-
konform beurteilt wird. Es ist nicht kor-
rekt, der Exekutive und Legislative vor-
zuwerfen, sie nähmen die Verpflichtun-
gen nach den Artikel 173 und 185 der

Bundesverfassung (BV) nicht wahr. Sie

würden gar die Verfassung verletzen mit
möglicherweise verheerenden Folgen für
die Bevölkerung. Wir können diese un-
haltbare Kritik nicht im Raum stehen las-

sen.

Ausgangs läge

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft

vom 3. September 2014' zur Änderung
der Rechtsgrundlagen für die Weiterent-

wicklung der Armee die Verfassungs- und
Gesetzmässigkeit der Vorlage begründet
und bejaht. Er hat gar auf einzelne kri-
tische Stimmen der jüngeren Lehre hin-
gewiesen. Bereits bei der Erarbeitung des

Armeeberichts vom 1. Oktober 2010"
haben die Juristen der Bundesverwaltung
die Grundzüge der WEA auf die Verfas-

sungsmässigkeit hin geprüft und als ver-
fassungskonform beurteilt. Nachdem Kri-
tik zu dieser Frage von Prof. Dr. Rainer
Schweizer und Vertretern der Gruppe Gi-
ardino und Pro Militia geäussert wurde,
hat die Sicherheitspolitische Kommission
des Ständerates am 1. Oktober 2014 An-
hörungen zur Verfassungsmässigkeit der

WEA-Vorlage durchgeführt. Die Stän-
deräte haben Pro und Contra ausführlich
diskutiert, einen Zusatzbericht von der

Verwaltung gefordert und schliesslich
die Verfassungskonformität bejaht. Der
Ständerat und der Nationalrat haben in
Kenntnis der Berichte und Anhörungen
die WEA-Vorlage als verfassungskonform
beurteilt.

Verfassungsmässigkeit
eines Sollbestands

von 100000 Armeeangehörigen

Der Sollbestand der Armee soll in Ar-
tikel 1 Absatz 1 der Verordnung der Bun-
desversammlung über die Organisation
der Armee auf 100000 Militärdienst-
pflichtige festgelegt werden. Zur Sicher-

«Bestand, Ausbildung,

Ausrüstung, Bereitschaft

und Moral der Armee

sind die massgebenden
Faktoren.»

Stellung der Leistungsfähigkeit der Ar-
mee soll der Effektivbestand höchstens
140000 Militärdienstpflichtige betragen.
Die BV gibt keine Zahl vor. Der Sollbe-
stand ergibt sich indirekt aus der BV, in
dem die Armee die ihr auferlegten Auf-
gaben erfüllen muss und das Milizprin-
zip sowie die Militärdienstpflicht für die
männlichen Schweizer einzuhalten sind.
Da diese Pflicht die persönliche Freiheit
einschränkt, muss sie auf ein Verhältnis-

mässiges Mass beschränkt werden. Nur
so viele Schweizer dürfen zum Militär-
dienst verpflichtet werden, wie es für die

Erfüllung der Aufgaben der Armee not-
wendig ist. Wie hoch diese Zahl ist, kann

nicht exakt berechnet werden. Andere
Faktoren sind mitentscheidend. Vorab gilt
es zu analysieren, wie den heutigen und
künftigen Bedrohungen begegnet werden
kann. Massgeblich sind zudem die Aus-

bildung und Ausrüstung sowie die rasche

Mobilisierung der Armee. Die Armeepia-
ner haben verschiedene Grössenmodelle
berechnet und bewertet. Gestützt darauf
haben der Bundesrat und das Parlament
den Sollbestand der Armee auf 100 000

Militärdienstpflichtige festgelegt. Bei die-

sem Sollbestand müssen primär die Kern-
aufgaben der Armee in den Bereichen Ver-

teidigung, Friedenssicherung und Unter-
Stützung der zivilen Behörden bei der Be-

wältigung ausserordentlicher Lagen ge-
währleistet werden. Die weiteren Aufga-
ben, die das Gesetz vorsehen kann, müs-
sen zurücktreten und können gegebenen-
falls nicht mehr vollumfänglich erfüllt
werden.

Verfassungsmässigkeit
von Artikel 1 und 67 E-MG

/zz/zzz/r/z'cZ w/c/rr r;<7cr ra/rr /hVzzszVz'zzzz^r

Die überwiegende Mehrheit der Auf-
gaben ist bereits im geltenden Recht ge-
regelt; sie sollen neu marginal präzisiert
werden. Erweitert werden die Aufgaben
in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c, 3 Buch-
Stabe e und 5 Buchstabe a.

//zz/w.y/7'z/zz/;z^ zzVz'/hr /LVördh/z,
zz/nzc z/h.« sc/zzzzerzzv'cyt'z-zz/c /LVra/zzzzzjy;/
oz/hr zzzms«yz)r/cz-zr/zc/zt' Zzzgezz wr/z'cozrz.'

Zivile Behörden werden schon nach
dem geltenden Recht (Art. 67 MG) un-
terstützt, ohne dass schwerwiegende Be-

drohungen oder ausserordentliche Lagen
vorliegen. Sie entsprechen auch einem Be-
dürfnis der Kantone (vgl. These 4 und 5

des Berichts des Bundesrates vom 2. März
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Sicherheitspolitik

Art. 1 E-MG Beurteilung

1 Die Armee:

a. dient der Kriegsverhinderung und trägt bei zur Erhaltung
des Friedens;

b. verteidigt das Land und seine Bevölkerung;

c. wahrt die schweizerische Lufthoheit.

Art. 1 Abs. 1 Bst. a und b entsprechen dem Wortlaut von Art. 58
Abs. 2 erster Satz BV.

Art. 1 Abs. 1 Bst. c E-MG war bisher nur im Rahmen des Assistenz-
dienstes im MG enthalten (vgl. Art. 67 Abs. 1 Bst. b MG). Die Wah-

rung der Lufthoheit ausserhalb von Assistenzdiensten ist heute
lediglich in der Verordnung über Wahrung der Lufthoheit gere-
gelt. Die Aufgabe ist gesetzestechnisch zu tief angesiedelt.

2 Sie unterstützt die zivilen Behörden im Inland, wenn deren
Mittel nicht mehr ausreichen:

a. bei der Abwehr schwerwiegender Bedrohungen derinneren
Sicherheit;

b. bei der Bewältigung anderer ausserordentlicher Lagen;

c. beim Schutz von Personen und besonders schutzwürdigen
Sachen, insbesondere von Infrastrukturen, die für Gesell-
Schaft, Wirtschaft und Staat unerlässlich sind (kritische In-
frastrukturen);

d. bei der Erfüllung von Aufgaben im Rahmen des Sicherheits-
Verbundes Schweiz und der koordinierten Dienste;

e. bei der Bewältigung von Spitzenbelastungen oder von Auf-
gaben, die die Behörden mangels geeigneter Personen
oder Mittel nicht bewältigen können;

f. bei der Erfüllung anderer Aufgaben von nationaler Bedeutung.

Die Buchstaben a und b entsprechen dem Wortlaut von Art. 58
Abs. 2 BV und dem geltenden Art. 1 Abs. 3 MG.

Der erste Halbsatz von Buchstaben c entspricht dem heutigen
Art. 67 Abs. 1 Bst. b MG. Der neue zweite Halbsatz dient ledig-
lieh der Illustration, was mit dem ersten Halbsatz in etwa ge-
meint ist.

Buchstabe d ist sinngemäss im heutigen Art. 67 Abs. 1 Bst. c MG

enthalten. Es wurde lediglich der Sicherheitsverbund Schweiz
als neue zu koordinierende Aufgabe aufgenommen, da sie nicht
unter die koordinierten Dienste subsumiert werden kann.

Buchstabe e ist neu. Er ist ein Resultat der These 5' des Berichts
des Bundesrates vom 02.03.2012 in Erfüllung des Postulats
Malama vom 03.03.2010 Innere Sicherheit. Klärung der Kompe-
tenzen.

Buchstabe f entspricht dem heutigen Art. 67 Abs. 1 Bst. e MG

(z.B. Unterstützung des GWK).

3 Sie unterstützt zivile Behörden im Ausland:

a. beim Schutz von Personen und besonders schutzwürdigen
Sachen;

b. bei humanitären Hilfeleistungen.

Abs. 3 ist heute sinngemäss in Art. 69 MG enthalten.

4 Sie leistet Beiträge zur Friedensförderung im internationalen
Rahmen.

Dieser Wortlaut ist identisch mit dem geltenden Art. 1 Abs. 4 MG.

5 Sie kann zivilen Behörden und Dritten:

a. für zivile oder ausserdienstliche Tätigkeiten im Inland mili-
tärische Mittel zu Verfügung stellen;

b. mit Truppen im Ausbildungsdienst und mit Berufsformatio-
nen Spontanhilfe zur Bewältigung von unvorhergesehenen
Ereignissen leisten.

Buchstabe a bildet die bisher fehlende explizite gesetzliche
Grundlage für die Unterstützung ziviler oder ausserdienstlicher
Tätigkeiten im Inland mit militärischen Mitteln, welche heute in
der Verordnung vom 21. August 2013 über die Unterstützung zi-
viler oder ausserdienstlicher Tätigkeiten mit militärischen Mit-
teln (SR 513.74) geregelt ist. Diese Leistungen sind für die unter-
stützten Tätigkeiten oft entscheidend dafür, dass die Tätigkeiten
überhaupt stattfinden.

Buchstabe b ist eine Präzisierung des heutigen Art. 72 MG.

2012'® in Erfüllung des Postulats Malama

vom 3. März 2010 Innere Sicherheit. Klä-

rung der Kompetenzen).
Die Armee hat gemäss Artikel 58 der

BV ausdrücklich die Aufgabe, die zivilen
Behörden bei der Abwehr schwerwiegen-
der Bedrohungen der inneren Sicherheit
und bei der Bewältigung anderer ausser-
ordentlicher Lagen zu unterstützen. Da-
neben kann das Gesetz aber ebenso aus-
drücklich weitere Aufgaben vorsehen.
Die Unterstützungseinsätze können da-
her auch auf andere Lagen ausgedehnt
werden, solange damit nicht in Aufgaben
anderer Behörden eingegriffen wird. Eine

Unterstützung erfolgt nur, wenn die zu
unterstützende Behörde dies ausdrücklich

verlangt. Eine Unterstützung gegen den

Willen der zu unterstützenden Behörde
ist ausgeschlossen und wäre aufgrund der

verfassungsrechtlichen Aufgabenteilung
auch unzulässig.

Wfg/h// r/er «w«!«
/f/z7/c7 z/zc7;/ »/<?/»- zzzwezVÄez«»/'

Die Beschränkung «wenn deren Mittel
nicht mehr ausreichen» ist in den Artikel
1 Absatz 2 Einleitungssatz weiterhin aus-
drücklich enthalten. Artikel 1 Absatz 2
Buchstabe e sowie 67 Absatz 1 Buchstabe

d und Absatz 2 Buchstabe b E-MG präzi-
sieren, in welcher Hinsicht nicht ausrei-
chend (personell, materiell, zeitlich) oder

in gleicher Hinsicht unverhältnismässig.
Die Armee soll also weiterhin nur dort
zum Einsatz kommen, wo die Kantone
ungenügende eigene Kapazitäten haben
oder der Aufbau solcher Kapazitäten un-
verhältnismässig wäre.

iwz
/I rtz'/«7 67 £71717

Artikel 67 Absatz 1 E-MG nennt die

Aufgaben nach Artikel 1 MG, für deren

Erfüllung Assistenzdienst zur Unterstüt-

Atigemeine Schweizerische Militärzeitschrift 01/02/2016 9
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zung ziviler Behörden im Inland geleis-

tet wird. Bezüglich der Verfassungsmäs-
sigkeit dieser Aufgaben kann aufdas oben
Geschriebene verwiesen werden.

Artikel 67 Absatz 2 E-MG nennt die

Voraussetzungen für einen solchen Assis-

tenzdienst. Es sind dies: Unterstützungs-
gesuch der betroffenen Behörde, öffentli-
ches Interesse an der Aufgabe und Uber-

forderung der zivilen Behörde in personel-
1er, materieller oder zeitlicher Hinsicht.
Damit wird einerseits dem Subsidiaritäts-

prinzip Rechnung getragen. Eine Unter-
Stützung erfolgt nur, wenn die für die Auf-
gabenerledigung eigentlich zuständige
Behörde darum ersucht, weil sie selbst

zur vollständigen Leistung nicht in der

Lage ist. Damit wird einerseits Artikel 5

und 5a BV als auch Artikel 57 Absatz 2
BV Rechnung getragen. Aufgrund dieser

Überlegungen ist Artikel 67 Absatz 1 und
2 E-MG verfassungsmässig.

Artikel 67 Absatz 3 und 4 E-MG tra-

gen schliesslich dem Verhältnismässigkeits-

prinzip (Art. 5 Abs. 2 BV) Rechnung, in
dem die Unterstützung nur erfolgt, soweit
sie erforderlich ist.

/üzzV
Soweit Artikel 1 E-MG die Bundesver-

fassung wörtlich wiedergibt, ist die Ver-
fassungsmässigkeit der Bestimmung un-
zweifelhaft. Ebenso sind Präzisierungen
zweifellos möglich. Es entspricht dem Sinn
und Zweck eines Gesetzes, die ihm zu-
gründe liegende Verfassungsnorm näher
auszuführen.

Die Einführung neuer Aufgaben ist
grundsätzlich ebenso verfassungsmässig,
lautet doch Artikel 58 Absatz 2 letzter Satz

BV: «Das Gesetz kann weitere Aufgaben
vorsehen.» Die Bundesverfassung lässt es

also durchaus zu, der Armee per Gesetz

weitere Aufgaben zu erteilen. Dadurch darf
selbstverständlich die verfassungsmässige

Aufgabenverteilung nicht abgeändert wer-
den. Der Armee dürfen also nur Aufgaben
übertragen werden, die in der Verfassung
nicht schon den Kantonen oder einer an-
deren Behörde des Bundes zugeordnet
sind. Eine solche Zuweisung liegt im Ar-
tikel 1 E-MG nicht vor, insbesondere auch

nicht bezüglich der Unterstützungsaufga-
ben, die der Armee zugewiesen werden.
Da die Armee hier die eigentlichen Auf-
gabenträger nur unterstützen soll und darf
und dies nur auf Gesuch der Aufgaben-
träger hin erfolgt. Eine solche Unterstüt-

zung ist nicht nur erlaubt, sondern auf-

grund von Artikel 57 BV («[Bund und
Kantone] koordinieren ihre Anstrengun-

gen im Bereich der inneren Sicherheit»)

sogar gefordert.

Verfassungsmässigkeit
Völkerrechtsmässigkeit

von Artikel 52 E-MG

Nach Artikel 52 E-MG sollen die Ar-
mee und die Militärverwaltung des Bun-
des zivilen Behörden und Dritten aufGe-
such hin bei zivilen oder ausserdienstli-

«Tätigkeiten
im Ausbildungsdienst

sind keine

Zwangsarbeiten.»

chen Tätigkeiten von öffentlichem Inte-
resse oder bei zivilen Anlässen oder Ver-
anstaltungen von nationaler oder inter-
nationaler Bedeutung Personen und Ma-
terial zur Verfügung stellen können. Trup-
pen im Ausbildungsdienst und Berufsfor-
mationen dürfen nur unbewaffnet und nur
dann zur Verfügung gestellt werden, wenn:
a. Mit den geforderten Leistungen für die

Angehörigen der Armee ein wesentli-
eher Ausbildungs- oder Übungsnutzen
in ihren Funktionen verbunden ist.

b. Keine Aufgaben zu erfüllen sind, die

Polizeibefugnisse nach Artikel 92 MG
voraussetzen.

c. Die Einsatzfähigkeit der Truppen und
Berufsformationen sowie die Bereit-
schaft der Armee nicht beeinträchtigt
werden.

d. Die Zielerreichung des Ausbildungs-
dienstes nicht wesentlich beeinträch-

tigt wird.

wzzwzewz/ze/;;

z/z At'zzzff wzz//4rrz/z<z/ 7(7 AU
Nach Artikel 59 Absatz 1 erster Satz

BV ist jeder Schweizer verpflichtet, Mi-
litärdienst zu leisten. Diese Militärdienst-
pflicht steht im gleichen Verfassungsrang
wie Artikel 10 BV, der jedem Menschen
das Recht auf persönliche Freiheit zuge-
steht. Die Militärdienstpflicht darf folg-
lieh nur soweit gehen, wie dies für die Auf-
gabenerfüllung der Armee notwendig ist.

Damit ein Militärdienstpflichtiger seine

Pflicht erfolgreich leisten kann, muss er
hierzu ausgebildet werden. Zur Militär-
dienstpflicht gehört daher auch die Aus-

bildungsdienstpflicht (Art. 12 Bst. a MG).
Ohne Ausbildung wäre der Zwang zum

Militärdienst unverhältnismässig und da-

mit rechtwidrig.
Da die Unterstützungsleistungen nach

Artikel 52 E-MG nur erfolgen dürfen,
wenn mit den geforderten Leistungen für
die Angehörigen der Armee ein wesentli-
eher Ausbildungs- oder Übungsnutzen in
ihren Funktionen verbunden ist, dient
ein solcher Einsatz der Ausbildung. Diese
ist nicht nur zulässig, sondern sogar un-
abdingbar. Solche «Ausbildungseinsätze»
sind damit verfassungsmässig.

Vr)Y7vvrec/zZ5»zzAvzV/z£v7 Mzzwzewz/zc//

zw /?ezz/£ zzzz/'/lr/z'Ye/ 4 AMÄfif
Artikel 4 EMRK verbietet jegliche Form

der Zwangsarbeit. Nicht als Zwangsar-
beit im Sinne von Artikel 4 EMRK gel-
ten gemäss dessen Absatz 3 unter ande-

rem eine Dienstleistung militärischer Art.
Eine Dienstleistung, die verlangt wird,
wenn Notstände oder Katastrophen das

Leben oder das Wohl der Gemeinschaft
bedrohen oder eine Arbeit oder Dienst-
leistung, die zu den üblichen Bürgerpflich-
ten gehört.

Wie eben gezeigt, bedingt die Militär-
dienstpflicht eine entsprechende Ausbil-
dungsdienstpflicht. Dienstleistungen, die
der militärischen Ausbildung dienen, sind
zweifellos Dienstleistungen militärischer
Art und können folglich nicht als Zwangs-
arbeit gelten. Dies umso mehr, als die Ein-
sätze nach Artikel 52 E-MG im militäri-
sehen Rahmen und mit entsprechender
hierarchischer Einordnung erfolgen. Es

sind keine Arbeitseinsätze, sondern mili-
tärische Dienstleistungen zum Zweck der

Ausbildung.

Zum Begriff Verteidigung

Simon Küchler fragt, was versteht das

VBS unter Verteidigung des Landes? Nie-
mand wisse es. Es gebe keinen verbindli-
chen Begriff für die Verteidigung.

Der Begriff Urfczz/zgwwg" wird weder in
der Verfassung noch im Gesetz definiert.
Mehrere Autoren haben sich dazu geäus-
serth Die Mehrheit der Lehre geht von
einem einheitlichen Begriff der Verr«z/z-

aus. Bei der Planung der WEA wur-
de diese Mehrheitsmeinung zugrunde ge-
legt. Das Parlament hatte bei der Bera-

tung der Änderung des Militärgesetzes von
dieser Mehrheitsmeinung stillschweigend
Kenntnis genommen. Der Bundesrat hat
in der Folge am 3. November 2015 eine

Aussprache zur Auslegung des Begriffs
UrtoYig-zzwg- geführt. Im neuen sicher-

heitspolitischen Bericht, der sich zurzeit

10 Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift 01/02/2016
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in der Vernehmlassung befindet, werden
der bewaffnete Angriff und die V£rfe%/i-

ausführlich thematisiert und in den

sicherheitspolitischen Kontext eingebet-
tet. Es handelt sich um eine Nachführung
des Verständnisses des Begriffs Vbtm/z-

im Rahmen von Artikel 58 Absatz 2
der BV. Der Bundesrat und das Paria-

ment entscheiden letztlich, ob die Armee
in einem konkreten Fall zur VÊrtez'z/zgwwg'

oder subsidiär eingesetzt wird. Vier Kri-
terien erlauben eine Gesamtbeurteilung,
die für die Abgrenzung, ob ein V£tZwz/z-

gzz«gï/â// vorliegt, massgeblich ist:
• Die territoriale Integrität, die gesamte

Bevölkerung oder die Ausübung der

Staatsgewalt sind konkret bedroht;
• Es handelt sich um eine zeitlich anhal-

tende Bedrohung, die über eine punk-
tuelle zeitliche Bedrohung hinausgeht;

• Es handelt sich um eine landesweite

Bedrohung, die über eine örtliche oder

regionale Bedrohungslage hinausgeht,
wobei das Niveau der Bedrohung nicht
im gesamten Land gleich hoch sein

muss;
• Es handelt sich um eine Bedrohung,

die eine solche Intensität (Angriffsähn-

Sponsoring - unser Beitrag zu Spitzenleistungen.

lichkeit) erreicht, dass sie nur mit militä-
rischen Mitteln bekämpft werden kann.

Angesichts der sich wandelnden Bedro-

hung soll der recht-
lieh nicht festgeschrieben werden. Die in-
nerstaatliche Kompetenzverteilung zwi-
sehen Bund und Kantonen im Bereich
der inneren Sicherheit wird durch die

Nachführung des Verständnisses des Be-

griffs nicht geändert. Der
völkerrechtliche Begriff des l^TZAz/zg'zzwg'.r-

^af/Zf wird durch die Nachführung des Ver-
ständnisses des Begriffs I4rfez2/zgw«£ nicht
tangiert.

Fazit

Die WEA ist verfassungskonform. Bun-
desrat und Parlament haben sich einge-
hend mit der Verfassungskonformität der
WEA auseinandergesetzt. In den Gesamt-

abstimmungen wurde die Änderung des

Militärgesetzes in beiden Räten mit sehr

grossen Mehrheiten angenommen. Die
Kritiker der Vorlage sollten diese Tatsa-
che zur Kenntnis nehmen und respek-
tieren.
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2 BB12010 8871
3 BB1 2012 4594
4 BB12012 4459, insb. 4593-4594
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zu Art. 58, N. 11.

Lienhard Andreas/Häsler Philipp, Verfassungs-

mässigkeit des Entwicldungsschrittes 2008/11
der Schweizer Armee, S. 50.

Meyer Hansjörg, St. Galler Kommentar, 3. Auf-
läge, Kommentar zu Art. 58, N.23.
Saladin Gerhard Martin, Der Verfassungsrecht-
liehe Grundsatz des Milizprinzips der Schweizer

Armee, S. 223.
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